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1 Planerfordernis und Ziele und Zwecke der Planung

Die Stadt Walldürn hat den Bebauungsplan „Ziegelhütte“ auf der Gemarkung Walldürn auf

Grundlage des gültigen Flächennutzungsplanes erstellt.

Damit gilt der Bebauungsplan im Regelfall als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt

(BauGB § 8 (2) Satz1).

Auf Grund einer inzwischen durchgeführten detaillierten Lärmschutzuntersuchungen und,

auf der Basis von Abstimmungen, weiterentwickelten Planungen, ergeben sich Änderungen,

die zu einer Fortschreibung des Flächennutzungsplanes führen.

Die im Flächennutzungsplan dargestellte Mischgebietsfläche wurde wegen der Erkenntnisse

der Lärmschutzuntersuchung in ihrer Form verändert. Die Lage des Kreisverkehrsplatzes in

Richtung K 3910 (nach Nord-Westen)verschoben und die Abgrenzung des Gebietes VIP III

/ Birkenbüschlein wurde im Anschlussbereich an den Bebauungsplan Ziegelhütte ange-

passt.

2 Verfahren

Die Änderung des Flächennutzungsplans wird im Normalverfahren mit zweistufiger Behör-

den- und Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Parallel zu diesem Verfahren sollen die

weiteren Verfahrensschritte für den Bebauungsplan „Ziegelhütte“ durch die Stadt Walldürn

durchgeführt werden.

3 Plangebiet

3.1 Lage und Randbedingungen / Bestand

Das Gebiet Ziegelhütte liegt im Osten von Walldürn.

Das geplante Gebiet Ziegelhütte besteht aus 2 Teilbereichen mit einer Gesamtfläche von

ca. 5,39 ha. Davon soll eine Teilfläche als Mischgebiet, und die restlichen Flächen als Ge-

werbegebiet bzw. eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen werden.

Die Fläche wird über die Industrieparkstraße erschlossen, die durch den Gemeindeverwal-

tungsverband Hardheim-Walldürn gebaut wird.

Die Fläche wird im Westen durch die B27 / K 3910, im Nord-Westen durch die ehemalige

Bahnlinie, im Osten durch das geplante Gebiet „Birkenbüschlein / VIP III“ und im Süden

durch den Weg Flurstücknummer 11074, der im Bereich Ziegelhütte aufgelassen wird, be-

grenzt.
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https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map / 29.10.2024

3.2 Bisherige Festsetzungen

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als Misch- und Gewerbegebiet ausgewiesen.

Diese Gebietsfestsetzungen sollen beibehalten werden, der Flächenzuschnitt soll geändert

werden.

4 Übergeordnete Planungen

4.1 Raumordnung

https___www.geoportal-raumordnung-bw.de/Kartenviewer

In der Darstellung im Geoportal ist die Fläche als Gewerbe- und Mischgebiet ausgewiesen
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4.2 Landesentwicklungsplan

Der Landesentwicklungsplan zeigt die allgemeinen und besonderen Entwicklungsziele für

den Neckar-Odenwald-Kreis auf.

Der Neckar-Odenwald-Kreis mit allen seinen Gemeinden wird dem ländlichen Raum im en-

geren Sinn zugeordnet.
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Walldürn liegt auf den Landesentwicklungsachsen

 Meckesheim - Mosbach - Buchen (Odenwald) - Walldürn/Hardheim (- Tauberbi-

schofsheim),

 Walldürn/Hardheim - (Miltenberg)

4.3 Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar

Seit dem 15. Dezember 2014 ist der Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar laut Staatsver-

trag Artikel 5, Absatz 5, Satz 3 für den baden-württembergischen und den rheinland-pfälzi-

schen Teil des Verbandsgebietes verbindlich.

Auszug aus „Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar“ – Raumnutzungskarte-ost
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Gemäß ERP ist Walldürn Bestandteil der regionalen Entwicklungsachse

(Miltenberg) - Walldürn (Hardheim) – Buchen (Odenwald) – Osterburken – Osterburken –

Adelsheim – (Möckmühl)

Im Regionalplan ist in den Zielen ein Vorranggebiet für Industrie, Gewerbe, Dienstleistung,

Logistik (Z), (PS 1.5.2.3) und im Anhang 1.4 „Gemeinden bzw. Gemeindeteile mit der Fest-

legung „Siedlungsbereich Gewerbe“ (zu Z 1.5.2.2)“ Walldürn (Kernstadt) aufgeführt.

4.4 Schutzgebiete

Das Gebiet des vorliegenden Bebauungsplanes liegt außerhalb von Schutzgebieten, wie

Naturschutzgebieten, Waldschutzgebieten, FFH-Gebieten, Vogelschutzgebieten, Wasser-

schutzgebieten und auf der Fläche sind keine Biotopstandorte oder Natur- und sonstige

Denkmale vorhanden, daher bestehen keine Hinderungsgründe nach § 13a Abs (1) Satz 4

und 5 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. (3) .
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5 Flächennutzungsplan

Auszug aus .gvv-hardheim-wallduern.de/images/bauen/flaechennutzungs-plan/fnp2030/3183_GVV_

Im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim - Walldürn ist das

Gebiet als Gewerbe- und Mischgebiet ausgewiesen.

Auszug Begründung FNP Punkt 8

Fläche 45: „Ziegelhütte“ in Walldürn, geplante M-Fläche, 0,82 ha / G-Fläche,

4,33 ha

Die gewerbliche Bauflächenausweisung befindet sich südlich des Verbandsin-

dustrieparks des GVV Hardheim-Walldürn. Die Fläche wird aus dem rechts-

kräftigen Flächennutzungsplan übernommen und dient der Deckung des örtli-

chen Bedarfs der Stadt Walldürn.
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Fläche 45: „Ziegelhütte“ in Walldürn – Auszug aus der Begründung Seiten 121

/ 122
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6 Planänderungen

Die folgende Planänderungen wurden durchgeführt und sind im Plan mit den Nummern 1-3

bezeichnet:

6.1 Umgriff des Mischgebietes Ziegelhütte (1)

(Teil der Fläche 45 gemäß gültigem Flächennutzungsplan)

Das Mischgebiet mit einer bisherigen Fläche von 0,45 ha, künftig 0,6 ha, wurde auf Grund

der durchgeführten Gewebelärmberechnungen verändert.

Das Mischgebiet grenzte im Flächennutzungsplan nur durch die aufgelassene Bahnlinie ge-

trennt an das Industriegebiet „Dreisteinheumatte. Hier werden die für ein Mischgebiet zuläs-

sigen Lärmwerte überschritten.
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Um die Lärmgrenzwerte für das Mischgebiet einzuhalten, wurde das Mischgebiet entlang

der künftigen Erschließungsstraße festgelegt und im nord-westlichen Bereich ein einge-

schränktes Gewerbegebiet zwischen dem Industriegebiet und dem Mischgebiet angeordnet.

Die Planänderung soll eine verträgliche Nutzungen der einzelnen Flächen – Mischgebiet,

eingeschränktes Gewerbegebiet, Gewerbegebiet und bestehendes Industriegebiet – sicher-

stellen.

6.2 Lageänderung Kreisverkehrsplatz (2)

Im Zuge der weitergehenden Planung wurde die Planung für den Kreisverkehrsplatz opti-

miert. Der Kreisverkehrsplatz soll in Richtung der Kreisstraße 3910 verschoben werden.

Durch dies Maßnahme kann der südlich der B 27 verlaufende Graben weitestgehenden im

Bestand bleiben und die Eingriffe in den Baumbestand kann minimiert werden.

Negative Auswirkungen sind durch die Planänderung nicht zu erwarten.

6.3 Veränderung Abgrenzung Gewerbegebiet Ziegelhütte – Industriegebiet „Birken-

büschlein / VIP III“ (3)

In Abstimmung mit dem Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn und der Stadt

Walldürn soll die Abgrenzung des Bebauungsplanes Ziegelhütte in Richtung Industriegebiet

verschoben werden. Dadurch kann der bestehende Feldweg über die neu zu bauende
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Verbindung an die Industrieparkstraße angeschlossen. Dies verbessert die Übersichtlichkeit

des Kreisverkehrsplatzes.

7 Auswirkung der Planung

Durch die geplanten Änderungen im Bereich des Bebauungsplanes „Ziegelhütte“ auf der

Gemarkung Walldürn sind keine negativen Auswirkungen auf

 Umwelt, Natur und Landschaft

 Artenschutzrechtliche Belange

 Klimaschutz und Klimaanpassung

 Verkehr

 Immissionen im Umfeld

zu erwarten.

8 Planverwirklichung

Das Flächennutzungsplanverfahren soll 2025 abgeschlossen werden.

Aufgestellt:


